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Fachspezifische Studienordnung 
für das Bachelorstudium im Fach „Informatik“   

 

 

 

Diese nichtamtliche Lesefassung, entspricht der 

Studienordnung Informatik inklusive der ersten 

und zweiten Änderung. Rechtswirksam sind nur 

die offiziellen Dokumente aus dem Amtlichen Mit-

teilungsblatt der HU. 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Beginn des Studiums 

§ 3 Ziele des Studiums 

§ 4 Module des Kernfachs für Kombinationsstu-

diengänge 

§ 5 Module des Zweitfachs für Kombinations-

studiengänge 

§ 6 In-Kraft-Treten 

 

Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Anlage 2: Idealtypische Studienverlaufspläne  

 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Studienordnung enthält die fachspezifischen 

Regelungen für das Bachelorstudium im Fach In-

formatik. Sie gilt in Verbindung mit der fachspezi-

fischen Prüfungsordnung für das Bachelorstudium 

im Fach Informatik, der fachspezifischen Studien-  

und Prüfungsordnung für das Bachelorstudium im 

Fach Informatik (Monostudiengang), der Studien- 

und Prüfungsordnung der Studienanteile Bil-

dungswissenschaften und Sprachbildung sowie der 

Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von 

Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-

Universität zu Berlin (ZSP-HU) in der jeweils gel-

tenden Fassung. 

 

§ 2 Beginn des Studiums 

Das Studium kann zum Wintersemester aufge-

nommen werden.  

 

§ 3 Ziele des Studiums 

(1) Das Studium der Informatik im Kombinations-

bachelorstudiengang mit Lehramtsbezug vermit-

telt Studierenden grundlegende Fähigkeiten und 

Fertigkeiten im Fach Informatik, die zur wissen-

schaftlichen Arbeit, zur wissenschaftlich fundierten 

Urteilsbildung, zur kritischen Reflexion fachbezo-

gener Erkenntnisse und zum verantwortlichen 

Handeln auf dem Gebiet der Informatik notwendig 

sind. Es enthält dazu in den fachwissenschaftli-

chen als auch in den fachdidaktischen Anteilen die 

Grundlagen zur Anwendung und eigenständigen 

Erschließung von professionswissensrelevanten 

Inhalten und vermittelt in einer forschungsbasier-

ten Lehre insbesondere: 

- Kenntnisse über die Struktur, die Wirkungs-

weise und die Konstruktionsprinzipien von In-

formations- und Kommunikationssystemen, 

- Kenntnisse über die Eigenschaften und Be-

schreibungsmöglichkeiten von Informationen 

und von informationsverarbeitenden Prozes-

sen, 

- Fähigkeiten zur logischen Strukturierung, Mo-

dellierung, Formalisierung und Simulation von 

komplexen Anwendungsgebieten, 

- Fähigkeiten zur Bewertung und Steigerung 

der Effizienz von Verfahren, 

- Kenntnisse in der Geschichte der Informatik, 

- Grundlagen der theoretischen Informatik und 

formaler Methoden, 

- Grundlagen des Aufbaus und der Funktions-

weise von Computern, 

- Kenntnisse in der Anwendung, Übersetzung 

und Einordnung von Programmiersprachen, 

- Kenntnisse von Softwareentwicklungsprozes-

sen und von Vorgehensmodellen für Soft-

wareentwicklungsprojekte, 

- Bewusstsein über die gesellschaftlichen Aus-

wirkungen der Informationstechnologie, 

- Grundlagen der Fachdidaktik der Informatik, 

- Kenntnisse über die Nutzung und Gestaltung 

von Informatiksystemen in Bildungskontex-

ten,  

- Fähigkeiten zur mündlichen und schriftlichen 

Darstellung wissenschaftlicher Gedankengän-

ge sowohl in korrekter Fachsprache als auch 

in allgemeinverständlichen Worten, 

- Fähigkeiten zur selbständigen Erweiterung 

und Vertiefung fachbezogenen Wissens und 

Könnens, 

- Fähigkeiten zur Erschließung des Forschungs-

standes für eine bestimmte Fragestellung und 

der Entwicklung eigener Forschungsfragen. 

 

(2) Der erfolgreiche Abschluss des Studiums quali-

fiziert für das lehramtsbezogene Masterstudium im 

Fach Informatik.  

 

§ 4 Module des Kernfachs für Kombina-
tionsstudiengänge 

Das Kernfach Informatik im Kombinationsstudien-

gang mit Lehramtsbezug beinhaltet folgende Mo-

dule im Umfang von insgesamt 113 LP: 

 

(1) Fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer 

Anteil (97 LP) 

 

(a) Pflichtbereich (85 LP) 

 

- B1K Grundlagen der Programmierung (11 LP) 
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- M1 Mathematik für die Informatik 1 (13 LP)1 

- A2 Algorithmen und Datenstrukturen (9 LP) 

- A1 Einführung in die Theoretische Informatik 
(9 LP) 

- C2K Digitale Systeme ohne Programmierpro-
jekt (8 LP) 

- W3K Grundlagen von Datenbanksystemen (5 
LP)2 

- SQ Informatische Schlüsselqualifikationen (5 
LP) 

- B3K Software Engineering mit Didaktik-
Übungen (10 LP, davon 8 LP Fachwissenschaft 
und 2 LP Fachdidaktik) 

- FD Einführung in die Fachdidaktik Informatik 
(5 LP) 

- Bachelorarbeit inkl. Verteidigung (10 LP, da-
von 9 LP für die Bachelorarbeit und 1 LP für 
die Verteidigung) 

 

(b) Fachlicher Wahlpflichtbereich (12 LP) 

 

Von den nachfolgend aufgeführten Modulen sind 

Module im Umfang von insgesamt 12 LP zu studie-

ren. 

 

- S Seminar (5 LP) 

- A3 Logik in der Informatik (9 LP) 

- C3 Kommunikationssysteme (8 LP) 

- W*1 Compilerbau (8 LP) 

- W*2 Betriebssysteme 1 (8 LP) 

- W5-n Spezielle Themen der Informatik 5-n 
(5 LP) (n=1,2,3,…) 

- W6-n Spezielle Themen der Informatik 6-n 
(6 LP) (n=1,2,3,…) 

- W7-n Spezielle Themen der Informatik 7-n 
(7 LP) (n=1,2,3,…) 

- W8-n Spezielle Themen der Informatik 8-n 
(8 LP) (n=1,2,3,…) 

- W9-n Spezielle Themen der Informatik 9-n 
(9 LP) (n=1,2,3,…) 

- W10-n Spezielle Themen der Informatik 10-n 
(10 LP) (n=1,2,3,…) 

- W11-n Spezielle Themen der Informatik 11-n 
(11 LP) (n=1,2,3,…) 

- W12-n Spezielle Themen der Informatik 12-n 
(12 LP) (n=1,2,3,…) 

 

(2) Studienanteile Bildungswissenschaften und 

Sprachbildung (16 LP): 

 

Darüber hinaus sind die Studienanteile Bildungs-

wissenschaften im Umfang von 11 LP und Sprach-

bildung im Umfang von 5 LP zu absolvieren (ge-

mäß der Studien- und Prüfungsordnung der Studi-

enanteile Bildungswissenschaften und Sprachbil-

dung). 

 

                                                 
1 Studierende mit Zweitfach Mathematik absolvieren statt 

Modul M1 ein Modul im Umfang von 10 LP aus dem An-

gebot des Instituts für Mathematik, das kein Pflichtmo-
dul ihres Zweitfachs ist. 

2 Studierende mit Zweitfach Mathematik absolvieren statt 

Modul W3K das Modul W*3 „Grundlagen von Daten-

banksystemen“ (8 LP) des Studiengangs Monobachelor 

Informatik belegt. 

§ 5 Module des Zweitfachs für Kombina-
tionsstudiengänge 

Das Zweitfach Informatik im Kombinationsstudi-

engang mit Lehramtsbezug beinhaltet folgende 

Module im Umfang von insgesamt 67 LP: 

 

 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik (67 LP) 

 

(a) Pflichtbereich (62 LP) 

 

- B1K Grundlagen der Programmierung (11 LP) 

- A2 Algorithmen und Datenstrukturen (9 LP) 

- A1 Einführung in die Theoretische Informatik 
(9 LP) 

- C2K Digitale Systeme ohne Programmierpro-
jekt (8 LP) 

- W3K Grundlagen von Datenbanksystemen (5 
LP) 

- SQ Informatische Schlüsselqualifikationen (5 
LP) 

- B3K Software Engineering mit Didaktik-
Übungen (10 LP, davon 8 LP Fachwissenschaft 
und 2 LP Fachdidaktik) 

- FD Einführung in die Fachdidaktik Informatik 
(5 LP) 

 

(b) Fachlicher Wahlpflichtbereich (5 LP) 

 

Von den nachfolgend aufgeführten Modulen sind 

Module im Umfang von insgesamt 5 LP zu studie-

ren. 

 

- S Seminar (5 LP) 

- W5-n Spezielle Themen der Informatik 5-n 
(5 LP) (n=1,2,3,…) 

 

Auch die folgenden Module können im Rahmen 

des fachlichen Wahlpflichtbereichs belegt werden. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei Bele-

gung dieser Module in Kauf genommen wird, dass 

im Wahlpflichtbereich dann insgesamt mehr als 

die vorgesehenen 5 LP absolviert werden. 

 

- A3 Logik in der Informatik (9 LP) 

- C3 Kommunikationssysteme (8 LP) 

- W*1 Compilerbau (8 LP) 

- W*2 Betriebssysteme 1 (8 LP) 

- W6-n Spezielle Themen der Informatik 6-n 
(6 LP) (n=1,2,3,…) 

- W7-n Spezielle Themen der Informatik 7-n 
(7 LP) (n=1,2,3,…) 

- W8-n Spezielle Themen der Informatik 8-n 
(8 LP) (n=1,2,3,…) 

- W9-n Spezielle Themen der Informatik 9-n 
(9 LP) (n=1,2,3,…) 

- W10-n Spezielle Themen der Informatik 10-n 
(10 LP) (n=1,2,3,…) 

- W11-n Spezielle Themen der Informatik 11-n 
(11 LP) (n=1,2,3,…) 

- W12-n Spezielle Themen der Informatik 12-n 
(12 LP) (n=1,2,3,…) 

 



 

 

 

Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Für die Beschreibungen der Module M1, A1, A2, A3, C3, SQ, S, W*1, W*2, W*3, W5-n, W6-n, W7-n, W8-n, 

W9-n, W10-n, W11-n, W12-n gilt die Studienordnung des Monobachelorstudiengangs Informatik. 

 

Modul B1K: Grundlagen der Programmierung 

Foundations of Programming 

Leistungspunkte: 11 

Lern- und Qualifikationsziele 

Studierende verstehen die Funktionsweise von Computern und die Grundlagen der Programmierung. Sie beherr-

schen eine objektorientierte Programmiersprache und kennen andere Programmierparadigmen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Keine 

Lehrver-

anstal-

tungsart 

 

Präsenzzeit in 

SWS, Workload 

in Stunden  

Leistungspunkte 

und Vorausset-

zung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

Vorle-

sung 

 

4 SWS 

150 Stunden 

45 Stunden Prä-

senz, 105 Stun-

den Vor- und 

Nachbereitung  

5 LP – Grundlagen: Algorithmus, von-Neumann-Rechner, Pro-

grammierparadigmen 

– Konzepte imperativer Programmiersprachen: Grundsätzli-

cher Programmaufbau; Variablen: Datentypen, Wertzu-

weisungen, Ausdrücke, Sichtbarkeit, Lebensdauer; Anwei-

sungen: Bedingte Ausführung, Zyklen, Iteration; Metho-

den: Parameterübergabe; Rekursion 

– Konzepte der Objektorientierung: Objekte, Klassen, Abs-

trakte Datentypen; Objektvariablen/-methoden, Klassen-

variablen/-methoden; Werte und Referenztypen; Verer-

bung, Sichtbarkeit, Überladung, Polymorphie; dynami-

sches Binden; Ausnahmebehandlung; Oberflächenpro-

grammierung; Nebenläufigkeit  

– Einführung in eine konkrete objektorientierte Sprache 

(z.B. Java): Grundaufbau eines Programms, Entwick-

lungsumgebungen, ausgewählte Klassen der Bibliothek, 

Programmierrichtlinien für eigene Klassen, Techniken zur 

Fehlersuche (Debugging) 

– Einfache Datenstrukturen und Algorithmen: Listen, 

Stacks, Mengen, Bäume, Sortieren und Suchen  

– Softwareentwicklung: Softwarelebenszyklus, Software-

Qualitätsmerkmale 

– Alternative Konzepte: Zeiger, maschinennahe Program-

mierung, alternative Modularisierungstechniken 

Übung 

 

2 SWS 

90 Stunden 

25 Stunden Prä-

senz, 65 Stun-

den Vor- und 

Nachbereitung 

und spezielle 

Arbeitsleistung 

3 LP, schriftlich 

eingereichte 

und/oder münd-

lich vorgetrage-

ne Lösungen zu 

Aufgaben (i.d.R. 

max. 1 Aufga-

benblatt pro 

Woche) 

s. Vorlesung 

Übung  

 

(Pro-

gram-

mierpro-

jekte) 

 

2 SWS 

60 Stunden 

25 Stunden Prä-

senz, 35 Stun-

den Vor- und 

Nachbereitung 

und spezielle 

Arbeitsleistung 

2 LP, schriftlich 

eingereichte 

und/oder münd-

lich vorgetrage-

ne Lösungen zu 

Aufgaben (i.d.R. 

max. 8 Aufga-

benblätter pro 

Semester) 

s. Vorlesung, insbesondere Implementierung ausgewählter 

Verfahren. 
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Modulab-

schluss-

prüfung 

120 Minuten 

Klausur und 

Vorbereitung 

1 LP, Bestehen  

Dauer des Moduls  1 Semester          2 Semester 

Beginn des Moduls  WS                      SS 
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Modul C2K: Digitale Systeme ohne Programmierprojekt 

Digital System without Programming Project 
Leistungspunkte: 8 

Lern- und Qualifikationsziele 

Die Studierenden lernen Entwurfsmethoden für digitale Systeme kennen und beherrschen grundlegende Synthe-
se-, Minimierungs- und Simulationsmethoden für kombinatorische Schaltungen. Sie verstehen die Arbeitsweise 
moderner Digitalrechner. Sie beherrschen den Entwurf von einfachen zentralen Recheneinheiten (CPUs), Spei-
cherhierarchien und anderen Komponenten und verstehen deren Zusammenwirken. Die Studierenden überbli-
cken den Zusammenhang von Hard- und Softwarekomponenten bei der Implementierung von Algorithmen und 
die daraus folgenden Konsequenzen für andere Gebiete der Informatik wie Programmiertechniken, Compilerbau 
und Betriebssysteme. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul 
Grundlegende Programmierkenntnisse, wie im Modul „Grundlagen der Programmierung“ vermittelt. 

Lehrveran-
staltungsart  
 

Präsenzzeit in 
SWS, Workload 
in Stunden 

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

Vorlesung 
 

4 SWS 

120 Stunden 

45 Stunden 
Präsenz,  
75 Stunden  
Vor- und 
Nachbereitung 

4 LP, Teilnahme  Digitale Logik 
 Spezifikation, Entwurf und Simulation digitaler Syste-

me mit programmierbaren Logikschaltungen 
 Arbeitsweise heutiger Digitalrechner 
 Prozessordesign (Steuereinheiten und Arithme-

tik/Logik-Einheiten) 
 Speicherverwaltung und Ein-/Ausgabe 
 Programmierung auf Maschinen- und Assembler-Ebene 
 Moderne Technologien und Entwicklungen 

Übung 
 

1 SWS 

60 Stunden 

15 Stunden 
Präsenz, 45 
Stunden Vor- 
und Nachberei-
tung und spe-

zielle Arbeits-
leistung 

2 LP, schriftlich 
eingereichte 
und/oder münd-
lich vorgetrage-
ne Lösungen zu 
Aufgaben (i.d.R. 
max. 1 Aufga-
benblatt pro 
Woche) 

s. Vorlesung 

Übung 
 
(Schaltkreis-
übung) 

1 SWS 

30 Stunden 

15 Stunden 
Präsenz, 15 
Stunden Vor-
und Nachberei-
tung und spe-
zielle Arbeits-
leistung 

1 LP, Teilnahme, 
schriftlich einge-
reichte und/oder 
mündlich vorge-
tragene Lösun-
gen zu Aufgaben 
(i.d.R. max. 6 
Aufgabenblätter 
pro Semester) 

Praktische Erarbeitung von Schaltkreisentwürfen 

Modulab-
schluss-
prüfung 
 

120 Minuten 
Klausur und 
Vorbereitung 

1 LP, Bestehen  

Dauer des Moduls 
 

 1 Semester          2 Semester 

Beginn des Moduls 
 

 WS                      SS 
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Modul B3K: Software Engineering mit Didaktik-Übungen 
Software Engineering with Exercises in Didactics 

Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studierenden erlangen die Fähigkeit, große Software-Systeme zu entwerfen und systematisch korrekt 

zu realisieren. Sie erwerben neben Kenntnissen über Entwicklungs- und Analyseverfahren auch Erfahrun-

gen mit aktuellen Software-Werkzeugen, -Umgebungen und –Prozessen. Sie können Themen der Pro-

grammierung und des Software Engineerings aus didaktischer Perspektive analysieren. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul 
Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Grundlagen der Programmierung“ oder vergleichbare Kenntnisse. 

Lehrveran-

staltungsart  

Präsenzzeit 

und Workload 

in Stunden  

Leistungspunkte 

und Voraussetzung 

für deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Vorlesung 

 

 

 

 

4 SWS 

120 Stunden 

45 Stunden 

Präsenz; 

75 Stunden  

Vor- und 

Nachbereitung  

4 LP, Teilnahme - Methoden der systematischen Entwicklung kom-

plexer Software 

- Vorgehensmodelle und Software-Entwicklungs-

standards 

- Qualitätskriterien, Metriken und Aufwandsab-

schätzung 

- Anforderungsanalyse: Pflichtenheft und Produkt-

modell 

- Objektorientierte (UML) und strukturierte Analyse 

- Software-Architekturen, Entwurfsmuster und Mo-

dularisierung 

- Einsatz formaler Methoden 

- Validierung, Verifikation und Test 

- Produktzyklen, Weiterentwicklung und Reverse 

Engineering 

- Konfigurationsmanagement und Entwicklungs-

werkzeuge 

- Einführung in die Software-Ergonomie 

Übung 

 

 

 

 

2 SWS 

90 Stunden 

25 Stunden 

Präsenz; 

65 Stunden 

Vor- und 

Nachbereitung 

und spezielle 

Arbeitsleis-

tung 

3 LP, schriftlich 

eingereichte 

und/oder mündlich 

vorgetragene Lö-

sungen zu Aufga-

ben (i.d.R. max. 1 

Aufgabenblatt pro 

Woche) 

s. Vorlesung 

Fachdidakti-

sche Übung 

2 SWS 

60 Stunden 

30 Stunden 

Präsenz; 30 

Stunden Vor- 

und Nachbe-

reitung 

2 LP, Teilnahme - Curriculare Konzeptionen des Informatikunter-

richts mit Schwerpunkten zur praktischen Infor-

matik (z.B. Algorithmen, Programmierung, Soft-

ware Engineering) 

- Beispiele für Unterrichtsmethoden und –inhalten 

zu Themen der praktischen Informatik 

- Programmierprojekte als Teil des Informatikun-

terrichts in der Sekundarstufe 

Modulab-

schlussprü-

fung 

 

 

30 Minuten 

mündliche 

Prüfung oder 

120 Minuten 

Klausur und 

Vorbereitung 

1 LP, Bestehen  

Dauer des Moduls  1 Semester  2 Semester 

Beginn des Moduls  WS  SS 
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Modul FD: Einführung in die Fachdidaktik Informatik 

Introduction to Computer Science Education 
Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele 

Die Studierenden kennen die Grundlagen der Fachdidaktik der Informatik. Sie können Entwürfe für den Informatik-
unterricht auf Basis von fachdidaktischen Prinzipien kritisch analysieren und einordnen. Sie sind außerdem mit den 
grundlegenden Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Computersystemen in Bildungszusammenhängen 
auch jenseits des Informatikunterrichts vertraut und können für einen solchen Einsatz vorgesehene technische Sys-
teme auf der Basis von didaktischen und pädagogischen Überlegungen bewerten. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Keine 

Lehrveran-

staltungsart  

 

Präsenzzeit und 

Workload in 

Stunden  

Leistungspunkte 

und Vorausset-

zung für deren Er-

teilung 

Themen, Inhalte 

Vorlesung 

„Fachdidaktik 

Informatik“ 

 

2 SWS 

60 Stunden 

25 Stunden Prä-
senz, 35 

Stunden Vor- 

und Nachberei-

tung 

2 LP, Teilnahme - Grundlagen informatischer Bildung 
- Allgemeine Grundlagen zu Lernpsychologie, Didaktik 

und Unterricht in Bezug auf Informatik 
- Grundmodelle des Informatikunterrichts 
- Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht 
- Informatik-Curricula 
- Fundamentale Ideen der Informatik 
- Lerninhalte für den Informatikunterricht 
- Informatik-Anfangsunterricht 
- Gestaltung von Informatik-Lernumgebungen 
- Genderspezifischer Informatikunterricht  
- Die Rolle der Informatiklehrkraft 
- Ausgewählte Unterrichtsbeispiele und Unterrichtsme-

thoden für den Informatikunterricht 
- Anwendungsbeispiele aus den Modulen B1K, A2 und 

A1 

Übung „Fach-

didaktik In-

formatik“ 

1 SWS 

30 Stunden 

15 Stunden Prä-

senz, 

15 Stunden 

Vor- und Nach-

bereitung und 

spezielle Ar-

beitsleistung 

1 LP, schriftlich 

eingereichte 

und/oder münd-

lich vorgetragene 

Lösungen zu Auf-

gaben (i.d.R. 

max. 6 Aufgaben-

blätter im Semes-

ter) 

s. Vorlesung  

Seminar 

„Computer-

gestütztes 

Lernen und 

Lehren“ 

 

2 SWS 

60 Stunden 

25 Stunden Prä-
senz,   
35 Stunden 
Vor- und Nach-
bereitung 
einschl. 
Selbststudium 
und spezieller 

Arbeitsleistun-

gen 

2 LP, Vortrag 
(i.d.R. ca. 30 min) 

- Geschichtliche Entwicklung und aktuelle Ansätze des 
computerbasierten Lernens und Lehrens 

- Technische und didaktische Aspekte des Computerein-
satzes in Klassenzimmern 

- Bewertungsmöglichkeiten für die Eignung von Compu-
tern in (Informatik-)Lernkontexten 

- Beispiele für Lernsoftware in verschiedenen Bildungs-
sektoren und Fachgebieten, insbesondere in der Infor-
matik 

 

Modulabschlussprüfung  keine 

Dauer des Moduls  1 Semester          2 Semester 

Beginn des Moduls  WS                      SS 
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Modul W3K: Grundlagen von Datenbanksystemen 

Foundations of Database Systems 

Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele 

Grundkenntnisse von Datenbanksystemen, ihrer Funktion und ihrer grundsätzlichen Realisierung. Die Studieren-

den erlangen die Fähigkeit, Datenbanksysteme zu bewerten und mit existierenden relationalen Datenbanksys-

temen umgehen zu können, insbesondere Anfragen formulieren zu können. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul 

Kenntnisse in Algorithmen und Datenstrukturen, Kenntnisse einer maschinennahen Programmiersprache, wie in 

den Modulen „Grundlagen der Programmierung“ und „Algorithmen und Datenstrukturen“ vermittelt. 

Lehrveran-

staltungsart  

 

Präsenzzeit in 

SWS, Workload in 

Stunden  

Leistungs-

punkte und 

Voraussetzung 

für deren Er-

teilung 

Themen, Inhalte 

Vorlesung 

 

3 SWS 

90 Stunden 

35 Stunden Prä-

senz, 55 Stunden 

Vor- und Nachbe-

reitung  

3 LP Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Konzepte und 

die Architektur moderner Datenbankmanagementsysteme 

(DBMS). Dies umfasst u.a.  

 Techniken des Datenbankentwurfs 

 Konzeptuelle Datenmodellierung, insbesondere 

ER-Modellierung 

 Das Relationale Modell 

 Funktionale Abhängigkeiten 

 Relationale Algebra 

 Anfragesprachen, insbesondere SQL 

 Sprachen für Datenbearbeitung 

 Anfragebearbeitung 

 

Übung 

 

1 SWS 

30 Stunden 

15 Stunden Prä-

senz, 15 Stunden 

Vor- und Nachbe-

reitung und spe-

zielle Arbeitsleis-

tung 

1 LP, schrift-

lich einge-

reichte 

und/oder 

mündlich vor-

getragene Lö-

sungen zu 

Aufgaben 

(i.d.R. max. 5 

Aufgabenblät-

ter pro Semes-

ter) 

s. Vorlesung, insbesondere Umgang mit existierenden 

DBMS 

Modulab-

schlussprü-

fung 

 

 

120 Minuten 

Klausur oder 30 

Minuten mündli-

che Prüfung und 

Vorbereitung 

1 LP, Bestehen  

Dauer des Moduls  1 Semester          2 Semester 

Beginn des Moduls  WS                      SS 
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Anlage 2: Idealtypische Studienverlaufspläne1 

 

Hier finden Sie eine Verteilung der Module auf die Semester, die einem idealtypischen, aber nicht verpflichten-

den Studienverlauf entspricht.  

 

2.1. Kernfach im Kombinationsstudiengang mit Lehramtsbezug 

 

Nr. 

des 

Mo-

duls 

 

Name oder Kürzel 

des Moduls 

 

1. Se-

mester 

2. Semes-

ter 

3. Semes-

ter 

4. Semes-

ter 

5. Semes-

ter 

6. Semes-

ter 

B1K Grundlagen der 

Programmierung 

11 LP      

M1 Mathematik für 

die Informatik 12 

6 LP 7 LP     

A2 Algorithmen und 

Datenstrukturen 

 9 LP     

A1 Einführung in die 

Theoretische In-

formatik 

  9 LP    

C2K Digitale Systeme 

ohne Program-

mierprojekt 

   8 LP   

W3K Grundlagen von 

Datenbanksyste-

men 

   5 LP   

SQ Informatische 

Schlüsselqualifi-

kationen3 

2 LP 3 LP     

 

 

B3K Software Enginee-

ring mit Didaktik-

Übungen 

    8 LP 

(Fachwis-

senschaft) 

2 LP 

(Fachdi-

daktik) 

FD Einführung in die 

Fachdidaktik In-

formatik 

  2 LP 

(Seminar 

Computer-

gestütztes 

Lernen und 

Lehren) 

3 LP 

(Vorlesung 

und Übung 

Fachdidak-

tik) 

  

 Wahlpflichtmodule     7 LP 5 LP 

 Bildungswissen-

schaften  

  7 LP 4 LP   

 Sprachbildung  5 LP      

 Bachelorarbeit      10 LP  

LP  

je Semester 

19 LP 24 LP 18 LP 20 LP 15 LP 17 LP 

 

 

 

  

                                                 
1 Das 5. Semester eignet sich besonders für ein Studium an einer Universität im Ausland. Zur Vereinfachung der Anrechnung 

der an der ausländischen Universität erbrachten Studienleistungen und Prüfungen wird der vorherige Abschluss eines Learn-

ing Agreements empfohlen. 

2 Studierende mit Zweitfach Mathematik wählen statt Modul M1 ein Modul im Umfang von 10 LP aus dem Angebot des Instituts 

für Mathematik, das kein Pflichtmodul ihres Zweitfachs ist. Statt W3K mit 5 LP belegen sie dann W*3 („Grundlagen von Da-

tenbanksystemen“, 8 LP) des Studiengangs Monobachelor Informatik. 
3 Dieses Modul kann auch im 3. und 4. Semester belegt werden. 
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2.2. Zweitfach im Kombinationsstudiengang mit Lehramtsbezug 

 

 

Nr. 

des 

Mo-

duls 

 

Name oder Kürzel 

des Moduls 

 

1. Se-

mester 

2. Semes-

ter 

3. Semes-

ter 

4. Semes-

ter 

5. Semes-

ter 

6. Semes-

ter 

B1K Grundlagen der 

Programmierung 

11 LP      

A2 Algorithmen und 

Datenstrukturen 

 9 LP     

A1 Einführung in die 

Theoretische In-

formatik  

  9 LP    

C2K Digitale Systeme 

ohne Program-

mierprojekt 

   8 LP   

W3K Grundlagen von 

Datenbanksyste-

men 

   5 LP   

SQ Informatische 

Schlüsselqualifi-

kationen 

2 LP 3 LP    

 

 

B3K Software Enginee-

ring mit Didaktik-

Übungen 

    8 LP 

(Fachwis-

senschaft) 

2 LP 

(Fachdi-

daktik) 

FD Einführung in die 

Fachdidaktik In-

formatik 

  2 LP 

(Seminar 

Computer-

gestütztes 

Lernen und 

Lehren) 

3 LP 

(Vorlesung 

und Übung 

Fachdidak-

tik) 

  

 Wahlpflichtmodul      5 LP 

LP  

je Semester 

13 LP 12 LP 11 LP 16 LP 8 LP 7 LP 
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Fachspezifische Prüfungsordnung 
für das Bachelorstudium im Fach „Informatik“ 

 

 

 

Diese nichtamtliche Lesefassung, entspricht der Prü-

fungsordnung Informatik inklusive Änderungen. 

Rechtswirksam sind nur die offiziellen Dokumente 

aus dem Amtlichen Mitteilungsblatt der HU. 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Regelstudienzeit 

§ 3 Prüfungsausschuss 

§ 4 Modulabschlussprüfungen 

§ 5 Bachelorarbeit 

§ 6 Gesamtnoten 

§ 7 Akademischer Grad 

§ 8 In-Kraft-Treten 

 

Anlage: Übersicht über die Prüfungen  

 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Prüfungsordnung enthält die fachspezifischen 

Regelungen für das Bachelorstudium im Fach In-

formatik. Sie gilt in Verbindung mit der fachspezifi-

schen Studienordnung für das Bachelorstudium im 

Fach Informatik, der fachspezifischen Studien-  und 

Prüfungsordnung für das Bachelorstudium im Fach 

Informatik (Monostudiengang), der Studien- und 

Prüfungsordnung der Studienanteile Bildungswis-

senschaften und Sprachbildung sowie der Fächer-

übergreifenden Satzung zur Regelung von Zulas-

sung, Studium und Prüfung der Humboldt-

Universität zu Berlin (ZSP-HU) in der jeweils gel-

tenden Fassung. 

 

§ 2 Regelstudienzeit 

Kombinationsstudiengänge mit dem Kern– oder 

Zweitfach Informatik haben eine Regelstudienzeit 

von sechs Semestern. 

 

§ 3 Prüfungsausschuss 

Für die Prüfungsangelegenheiten des Bachelorstu-

diums im Fach Informatik ist der Prüfungsaus-

schuss Informatik zuständig. 

 

§ 4 Modulabschlussprüfungen 

Mündliche Modulabschlussprüfungen werden in 

Anwesenheit einer sachkundigen Beisitzerin oder 

eines sachkundigen Beisitzers abgenommen, so-

weit nicht nach Maßgabe der ZSP-HU zwei Prüfe-

rinnen und Prüfer bestellt werden. Die Beisitzerin 

oder der Beisitzer beobachtet und protokolliert die 

Prüfung. Sie oder er beteiligt sich nicht am Prü-

fungsgespräch und der Bewertung. 

 

§ 5 Bachelorarbeit 

Bestandene Bachelorarbeiten sind unter An-

wesenheit entweder beider Gutachter/innen oder 

einer Gutachterin / eines Gutachters und einer 

sachkundigen Beisitzerin / eines sachkundigen Bei-

sitzers zu verteidigen. Studierende können verlan-

gen, dass die Verteidigung erst eine Woche nach 

Vorliegen beider Gutachten stattfindet.  

 

§ 6 Gesamtnoten 

(1) Die Gesamtnote des Kernfachs Informatik wird 

aus den Noten der Modulabschlussprüfungen des 

fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Anteils 

einschließlich der Note der Bachelorarbeit, gewichtet 

nach den gemäß Anlage für die Module, und die Ba-

chelorarbeit ausgewiesenen Leistungspunkten, be-

rechnet. Eine Gesamtnote aus den Studienanteilen 

Bildungswissenschaften und Sprachbildung und die 

Abschlussnote des Kombinationsstudiengangs wer-

den nach Maßgabe der ZSP-HU berechnet. 

 

(2) Die Gesamtnote des Zweitfachs Informatik wird 

aus den Noten der Modulabschlussprüfungen der 

Fachwissenschaft und der Fachdidaktik, gewichtet 

nach den gemäß Anlage für die Module ausgewiese-

nen Leistungspunkten, berechnet. 

 

(3) Modulabschlussprüfungen, die nicht benotet wer-

den oder im Rahmen einer Anrechnung mangels 

vergleichbarer Notensysteme lediglich als „bestan-

den“ ausgewiesen werden, sowie die für die entspre-

chenden Module ausgewiesenen Leistungspunkte 

werden bei den Berechnungen nach Abs. 1 und 2 

nicht berücksichtigt. 

 

§ 7 Akademischer Grad 

Wer einen Kombinationsstudiengang mit dem Kern-

fach Informatik erfolgreich abgeschlossen hat, er-

langt den akademischen Grad „Bachelor of Science“ 

(abgekürzt „B.Sc.“). 

 

 

 

 



 

 

Anlage 1: Übersicht über die Prüfungen  

  

Kernfach im Kombinationsstudiengang mit Lehramtsbezug (113 LP)  

 

Nr. d. 

Moduls 

Name des Moduls 

 

 

LP des 

Moduls 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzun-

gen für die Prüfung  

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. Spra-

che der Prüfung im Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-

HU6 

Benotung 

Fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Anteil, Pflichtbereich7 

B1K Grundlagen der Programmierung 11 Übungs- und Praktikumsschein Klausur (120 Minuten) ja 

M1 Mathematik für die Informatik 18 13 

Es gilt die Prüfungsordnung des Monobachelorstudiengangs Informatik. 

nein 

 A2 Algorithmen und Datenstrukturen  9  ja 

 A1 Einführung in die Theoretische Informatik   9  ja 

 C2K Digitale Systeme ohne Programmierprojekt  8 Übungs- und Schaltkreisübungsschein Klausur (120 Minuten)  ja 

 W3K Grundlagen von Datenbanksystemen3  5 Übungsschein Mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (120 

Minuten) 

 ja 

SQ Informatische Schlüsselqualifikationen 5 Es gilt die Prüfungsordnung des Monobachelorstudiengangs Informatik. nein 

 B3K Software Engineering mit Didaktik-Übungen  10 Übungsschein Mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (120 

Minuten) 

 ja 

 FD Einführung in die Fachdidaktik Informatik  5 Keine Keine  nein 

 Bachelorarbeit inkl. Verteidigung  10 

 (9+1) 

55 Leistungspunkte im Studium der 

Fachwissenschaft Informatik 

Schriftliche Arbeit (Bearbeitungszeit 12 Wochen, 

Umfang ca. 30 Seiten bzw. 60000 Zeichen ohne 

Leerzeichen); Verteidigung (ca. 30 Minuten Vor-

trag, ca. 30 Minuten Aussprache). Bachelorarbeit 

und Verteidigung können ohne weitere Begrün-

dung auf Deutsch oder Englisch verfasst bzw. ge-

halten werden. Weitere Sprachen können einver-

nehmlich zwischen Gutachtern bzw. Gutachterin-

nen und dem bzw. der Studierenden vereinbart 

werden 

 ja 

 

                                                 
6 Sofern für ein Modul mehrere alternative Prüfungsformen vorgesehen sind, gilt: Die Art der Prüfung wird von der Prüferin bzw. dem  Prüfer zu Beginn des Moduls bekanntgegeben. 
7 Im Pflichtbereich sind alle Module zu absolvieren, sofern diese Ordnung nicht explizit etwas Anderes regelt. 
8 Studierende mit Zweitfach Mathematik wählen statt Modul M1 ein Modul im Umfang von 10 LP aus dem Angebot des Instituts für Mathematik, das kein Pflichtmodul ihres Zweitfachs ist. Statt W3K mit 

5 LP belegen sie dann W*3 (Grundlagen von Datenbanksystemen, 8 LP) des Studiengangs Monobachelor Informatik. 
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Fachwissenschaftlicher Anteil, Wahlpflichtbereich9 

S Seminar 5 

Es gilt die Prüfungsordnung des Monobachelorstudiengangs Informatik.  

nein 

A3 Logik in der Informatik 9 ja 

C3 Kommunikationssysteme 8 ja 

W*1 Compilerbau  8  ja 

W*2 Betriebssysteme 1  8  ja 

W5-n Spezielle Themen der Informatik 5-n  5  ja 

W6-n Spezielle Themen der Informatik 6-n  6  ja 

W7-n Spezielle Themen der Informatik 7-n  7  ja 

W8-n Spezielle Themen der Informatik 8-n  8  ja 

W9-n Spezielle Themen der Informatik 9-n  9  ja 

W10-n Spezielle Themen der Informatik 10-n 10  ja 

W11-n Spezielle Themen der Informatik 11-n 11  ja 

W12-n Spezielle Themen der Informatik 12-n 12  ja 

 

Studienanteile Bildungswissenschaften und Sprachbildung 

 Studienanteile Bildungswissenschaften im 

Umfang von 11 LP und Sprachbildung im 

Umfang von 5 LP 

insge-

samt  

16 

Es gilt die Studien- und Prüfungsordnung der Studienanteile Bildungswissenschaften und Sprachbildung. 

 

                                                 
9 Im fachlichen Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von insgesamt 12 LP zu absolvieren. 
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Zweitfach im Kombinationsstudiengang mit Lehramtsbezug (67 LP) 

 

Nr. d. 

Moduls 

Name des Moduls 

 

 

LP des 

Moduls 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzun-

gen für die Prüfung  

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. Spra-

che der Prüfung im Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-

HU10 

Benotung 

Fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Anteil, Pflichtbereich11 

B1K Grundlagen der Programmierung 11 Übungs- und Praktikumsschein Klausur (120 Minuten) ja 

A2 Algorithmen und Datenstrukturen 9 
Es gilt die Prüfungsordnung des Monobachelorstudiengangs Informatik. 

ja 

A1 Einführung in die Theoretische Informatik  9 ja 

C2K Digitale Systeme ohne Programmierprojekt 8 Übungs- und Schaltkreisübungsschein Klausur (120 Minuten) ja 

W3K Grundlagen von Datenbanksystemen 5 
Übungsschein 

Mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (120 

Minuten) 
ja 

SQ Informatische Schlüsselqualifikationen 5 Es gilt die Prüfungsordnung des Monobachelorstudiengangs Informatik. nein 

B3K Software Engineering mit Didaktik-Übungen 10 Übungsschein Mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (120 

Minuten) 
ja 

FD Einführung in die Fachdidaktik Informatik 5 Keine Keine nein 

 

  

                                                 
10 Sofern für ein Modul mehrere alternative Prüfungsformen vorgesehen sind gilt: Die Art der Prüfung wird von der Prüferin bzw. dem Prüfer zu Beginn des Moduls bekanntgegeben. 
11 Im Pflichtbereich sind alle Module zu absolvieren. 
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Fachwissenschaftlicher Anteil, Wahlpflichtbereich12 

S Seminar 5 

Es gilt die Prüfungsordnung des Monobachelorstudiengangs Informatik. 

nein 

A3 Logik in der Informatik 9 ja 

C3 Kommunikationssysteme 8 ja 

W*1 Compilerbau 8 ja 

W*2 Betriebssysteme 1 8 ja 

W5-n Spezielle Themen der Informatik 5-n 5 ja 

W6-n Spezielle Themen der Informatik 6-n 6 ja 

W7-n Spezielle Themen der Informatik 7-n 7 ja 

W8-n Spezielle Themen der Informatik 8-n 8 ja 

W9-n Spezielle Themen der Informatik 9-n 9 ja 

W10-n Spezielle Themen der Informatik 10-n 10 ja 

W11-n Spezielle Themen der Informatik 11-n 11 ja 

W12-n Spezielle Themen der Informatik 12-n 12 ja 

 

                                                 
12 Im fachlichen Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von insgesamt 5 LP zu absolvieren. 


